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1 Ausgangslage und Zielsetzung

Ausgangslage

Die Seewarte AG ist eine langfrisƟg orienƟerte Immobilien-

investmentgesellschaŌ. Sie ist eine TochtergesellschaŌ der 
Ernst Göhner SƟŌung. Die Ernst Göhner SƟŌung ist eine der 
grössten philanthropisch täƟgen SƟŌungen der Schweiz.

Die Seewarte AG ist Eigentümerin der Parzellen Kat.-Nrn. 
3449, 3452 und 3449 in Weiningen. Die Parzellen sind un-

bebaut und werden heute landwirtschaŌlich genutzt. Die 
Seewarte AG möchte auf den Parzellen primär Wohnungen 
entwickeln, welche mit einem untergeordneten Angebot an 
(nicht störenden) GewerbeŇächen ergänzt werden.

Das Areal ist Teil des rechtsgülƟgen öīentlichen Gestaltungs-

plans «Gubristareal». Es liegt an der Kreuzung der Zürcher- 
und der Umfahrungsstrasse in unmiƩelbarer Nähe zum Portal 
des GubrisƩunnels. Im Zuge des Baus der driƩen Röhre des 
GubrisƩunnels wird das Tunnelportal um rund 100 m verlän-

gert, um so eine Reparatur des Ortsbilds zu ermöglichen.

Ziele

Die Seewarte AG ist überzeugt, dass dank der Durchführung 
eines StudienauŌrags ein überzeugendes, langlebiges und 
dem Ort angepasstes Projekt entstehen kann. Sie hat hohe 
Qualitätsansprüche, insbesondere hinsichtlich Umgebungs-

gestaltung, AusstaƩungsstandard sowie ökologischer und 
ökonomischer NachhalƟgkeit.

Ziel des Verfahrens ist die ErmiƩlung eines Projekts für 
Wohnbauten mit untergeordnetem Gewerbeanteil, welches 
gestalterisch überzeugt und hinsichtlich ökologischer/ener-
geƟscher und ökonomischer NachhalƟgkeit vorbildlich ist. 
Zudem soll das Projekt einen zweckmässigen Umgang mit 
der Lärmbelastung aufzeigen. Da das Projekt den AuŌakt zur 
Gemeinde Weiningen markiert, muss es auch hinsichtlich des 

Städtebaus und der Freiraumgestaltung sehr überzeugen.

Übergeordneter Zeitplan

Die Realisierung des Projekts ist abhängig von der FerƟgstel-
lung der Überdeckung des Gubristportals. Aktuell plant das 
ASTRA den Abschluss der Bauarbeiten für Sommer 2027. Die 
Seewarte AG möchte ebenfalls bis 2027 ihr eigenes Projekt 
ferƟgstellen.
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2 Perimeter und Aufgabenstellung

2.1	 	 Perimeter	des	StudienauŌrags

Projektperimeter
Der Projektperimeter entspricht dem Teil der Parzellen Nrn. 
3449, 3452 und 3453 (Seewarte AG), sowie Teile der Parzelle 
Nr. 3443 (Kanton Zürich) in der Gemeinde Weiningen ZH. Der 
Projektperimeter umfasst eine Fläche von 7‘111 m² (vgl. Ab-

bildung 1, blaue Linie).

Betrachtungsperimeter
Der übergeordnete Betrachtungsperimeter umfasst je nach 
Fachbereich – bspw. Erschliessung, Strassenraumgestaltung, 
Höhenentwicklung etc. – das Gebiet (Nahumgebung, Quar-
Ɵer, Gemeinde), welches als Kontext für die Bearbeitung der 
Aufgabenstellung relevant ist. Relevant für die Betrachtung 
ist primär die erste BauƟefe inkl. Strassenraum.

Abb. 1   Projektperimeter (blaue Linie); Betrachtungsperimeter (gelbe Linie); Quelle AV-Daten: GIS-Browser Kanton Zürich.
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2.2  Aufgabenstellung

Städtebau

Das Projekt bildet den neuen Ortseingang von Weiningen. 
Aktuell ist der Ortseingang kaum erkennbar und die Siedlung 
ist teilweise hinter einem Lärmschutzwall verborgen. Gesucht 
war ein Projekt, welches mit einer ortsangepassten Akzentu-

ierung den Dorfeingang zu Weiningen erkennbar und erlebbar 
werden lässt. Das Areal bildet die SchniƩstelle zwischen dem 
Siedlungsraum nahe dem Ortskern und dem von Verkehrsin-

frastruktur geprägten Raum an der Umfahrungsstrasse. Das 
Projekt muss zwischen den Räumen vermiƩeln. Entstehen 
sollte ein repräsentaƟver Ortseingang, der als Wegweiser zum 
Ortskern fungiert, selbst aber keine zu grosse Geste oder gar 
ein Landmark ist.

Nebst der Setzung der Bauten zum Strassenraum hin, war für 
den Städtebau auch auf die Einordnung in den sonsƟgen bau-

lichen Kontext zu achten. Dank präziser Setzung, Volumetrie, 
Höhenentwicklung und Dachformgestaltung sollte sich das 
Projekt opƟmal in das Umfeld einfügen und die Frei- und Aus-

senräume fassen.

Nutzung

Ein möglichst hoher Teil der GeschossŇäche sollte durch Miet-
wohnungen belegt werden. Die Mietwohnungen bewegen 
sich im miƩleren Preissegment und sollen ein breites Spekt-
rum an Menschen in unterschiedlichen LebenssƟlen und Le-

bensphasen ansprechen. Die Wohnungsgrössen reichen von 
ca. 40 – 110 m2 HNF.

Gewerbenutzungen waren dort vorzusehen, wo eine entspre-

chende Nutzung städtebaulich sinnvoll und mit der Wohnnut-
zung vereinbar ist. Es sollte aufgezeigt werden, wie im Bau-

bereich A1 die ErdgeschossŇächen Ňexibel genutzt werden 
können. Anhand von verschiedenen Grundrissvarianten sollte 
aufgezeigt werden, wie mindestens zwei Nutzungen im Erd-

geschoss von A1 untergebracht werden können. Mässig und 
stark störende Betriebe waren nicht erwünscht. Denkbar war 
ein breites Spektrum an Gewerbenutzungen (Büro, Atelier, 
Arztpraxis, Kita, Kleingewerbe usw.). Die Gewerbenutzungen 
konnten – mussten aber nicht zwingend – zur Belebung des 
Vorplatzes beitragen. Gewerbenutzungen, welche das beste-

hende Angebot im DorŅern von Weiningen konkurrenzieren, 
waren nicht erwünscht.

Architektur

Zentrales Ziel des Verfahrens war es, ein Projekt zu Įnden, 
welches architektonisch sehr überzeugt und zugleich lärm-

technisch bewilligungsfähig ist. Es sollten keine abweisenden 
«Lärmfassaden» mit wenig Bezug zum Strassenraum entste-

hen. Die Gebäude überzeugen durch ihr angenehmes Wohn- 
und Arbeitsklima, einen hohen Gebrauchswert und zeitge-
mässen Ausbaustandard. Eine möglichst schlichte, zeitlose 
und natürliche Erscheinung wurde bevorzugt.

Die Grundrisse der Wohnungen sollten robust und gut möb-

lierbar sein. Die Wohnungen sollten unterschiedliche Grössen 
und KonzepƟonen aufweisen, welche individuellen Spielraum 
für unterschiedliche Wohnbedürfnisse bieten.

Die Gewerberäume sollten eine klare Adressierung aufweisen 
und sich einfach mit verschiedenen Gewerbenutzungen be-

spielen lassen. Ihre Raumstruktur sollte daher möglichst Ňe-

xibel in mehrere Einheiten von ca. 120 m2 unterteilbar sein.

Lärm

Das Projekt war so zu planen, dass möglichst keine Ausnah-

mebewilligung gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) erfor-
derlich ist. Um die entsprechenden Grenzwerte einzuhalten, 
sollte das Projekt mit der Setzung der Bauten, der Grund-

rissgestaltung und wo nöƟg mit der Anordnung von weniger 
lärmempĮndlichen Nutzungen (Gewerbe) und Nebenräumen 
reagieren. Die Lärmbelastung für die benachbarten Liegen-

schaŌen sollte nicht erhöht werden.

Materialien

Die Seewarte AG bewertete Holzbauten äusserst posiƟv, 
stand aber auch anderen Materialien mit einer nachhalƟgen 
Lebenszyklusbilanz oīen gegenüber. PV-Elemente waren auf 
den DachŇächen vorzusehen. Langlebige, emissionsarme, 
regionale und zugleich hochwerƟge Materialien wurden prä-

feriert. Als Beitrag zur KreislaufwirtschaŌ wurde zudem be-

grüsst, wenn die verwendeten Bauteile einfach trenn- und 

rückbaubar sind. Sämtliche Räume waren so zu konzipieren, 
dass der Aufwand für Unterhalt und Sanierung möglichst ge-

ring ausfällt. Die Architektur soll zudem für einen guten Wär-
meschutz im Sommer sorgen.
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Freiraum

Das Projekt sollte mit einer naturnahen, vielfälƟgen und nut-
zungsŇexiblen Freiraumgestaltung überzeugen. Die Freiräu-

me haƩen sich durch eine hohe Aufenthaltsqualität und Be-

gegnungsförderung auszuzeichnen. Die Gliederung zwischen 
privaten, gemeinschaŌlich genutzten und öīentlich zugängli-
chen Freiräumen haƩe auf subƟle, naturnahe Art zu erfolgen.

Durch die Gestaltung des Vorplatzes und die vorgeschriebene 
Baumreihe entlang der Zürcherstrasse sollte ein aƩrakƟver 
Strassenraum und ein klar ersichtlicher Ortseingang geschaf-

fen werden. Der Vorplatz/Vorbereich im nordöstlichen Teil 
des Projektperimeters war in erster Linie visuell von Bedeu-

tung, es bestand kein zwingender Anspruch auf die AkƟvie-

rung des Vorbereiches durch entsprechende Nutzungen im 
Erdgeschoss (bspw. Café). Es bestand Ermessensspielraum bei 
der Anordnung, Dimension und genauen Lage des Vorplatzes/
Vorbereichs. Um die geforderte ansprechende Gestaltung zu 
erreichen, musste der bestehende Lärmschutzwall im Bereich 
des Vorplatzes/Vorbereich rückgebaut werden. Der Vorplatz/
Vorbereich sollte zudem mit Elementen bespielt werden, wel-
che einen Bezug zu Weiningen erkennbar machen.

Die von der Strasse abgewandten, ruhigen Freiräume sollten 
gut nutzbar sein und den Bewohnerinnen und Bewohnern 
einen deutlichen Mehrwert und einen Ort der Begegnung bie-

ten. Die Freiräume sollten in einer engen Wechselbeziehung 
mit den Hochbauten stehen und den Charakter der Überbau-

ung sowie die Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsqualität mass-

geblich besƟmmen. Sie waren im gestalterischen und funk-

Ɵonalen Zusammenhang mit den Neubauten zu entwickeln.

Die Seewarte AG möchte das Projekt nach den Vorgaben der 
SƟŌung Natur + WirtschaŌ zerƟĮzieren lassen (vgl. Beilage 
4.1). Demnach waren mindestens 30 % der Freiräume natur-
nah und strukturreich zu gestalten und der Anteil an versie-

gelter Fläche so gering wie möglich zu halten. Die Haupƞuss-

verbindungen waren befesƟgt (nicht chaussiert) auszuführen.

Das Projekt sollte eine klimaangepasste Umgebung aufwei-
sen, welche zur Hitzeminderung im Sommer beiträgt. Die 
VegetaƟon sollte aus standortgerechten, möglichst einheimi-
schen PŇanzen bestehen, welche ohne künstliche Bewässe-

rung auskommen. 

Energie und NachhalƟgkeit

Die Seewarte AG hat sich dem NeƩo-Null-Ziel bis 2040 ver-
schrieben. Sie möchte daher ein energeƟsch nachhalƟges 
Projekt realisieren. Vorgesehen war eine gesamtenergeƟsche 
Betrachtung. Neben der Betriebsenergie sollte die graue 
Energie und die standortabhängige Mobilität einbezogen wer-
den. Als Vorgabe galten die Zielwerte des SIA-Eĸzienzpfads 
Energie (SIA 2040). Das Verfahren wurde deshalb durch eine 
Fachperson NachhalƟgkeit begleitet.

Zudem wurde ein ganzheitlich qualitaƟv hochwerƟges Pro-

jekt gefordert, welches sich über den gesamten Lebenszyklus 
durch Ɵefe Lebenszykluskosten, eine eĸziente Ressourcen-

nutzung im Sinne der KreislaufwirtschaŌ sowie eine hohe 
Nutzungsqualität deĮniert. Zur Sicherstellung dieser Vorgaben 
wird eine ZerƟĮzierung gemäss des Standards SNBS (Standard 
NachhalƟges Bauen Schweiz) 2.1 Hochbau angestrebt.

Erschliessung / Parkierung

WichƟg war ein übersichtliches, hindernisfreies arealinternes 
Wegnetz, welches direkt an das übergeordnete Fuss- und 
Velowegnetz angebunden ist. Die MIV-Erschliessung für die 
Wohnnutzungen (Bewohnende und Besuchende) und das 
Personal haƩe über die Grossächerstrasse zu erfolgen. Für die 
Kundinnen und Kunden konnte bei Bedarf ein Anschluss direkt 
ab der Zürcherstrasse vorgesehen werden. Kundenparkfelder, 
welche entlang der Zürcherstrasse angeordnet werden, wa-

ren in die Umgebungsgestaltung zu integrieren. Sie durŌen 
angrenzende Wohnnutzungen nicht unnöƟg beeinträchƟgen.

WirtschaŌlichkeit

Eine möglichst vollständige Ausnützung der maximal zulässi-
gen GeschossŇäche und eine Maximierung der vermietbaren 
HauptnutzŇäche sollte für ein gutes Verhältnis zwischen Er-
stellungskosten und Erträgen sorgen. Um die WirtschaŌlich-

keit in Erstellung und Betrieb sicherzustellen, sollten kompak-

te Baukörper mit eĸzienten Erschliessungen, einheitlicher 
und langlebiger Tragstruktur, kleinen Deckenspannweiten und 
klaren gebäudetechnischen Systemen entstehen. Einfache 
Detaillösungen wirken sich posiƟv auf die GesamtwirtschaŌ-

lichkeit des Projekts über den ganzen Lebenszyklus aus.
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2.3  Exkurs Lärmschutz

Lärmrechtliche Eingliederung

Bis 2016 wurde in vielen Kantonen, die sogenannte «Lüf-
tungsfensterpraxis» prakƟziert: Die Einhaltung der Grenzwer-
te wurde dabei nur beim sogenannten LüŌungsfenster beur-
teilt. Diese Praxis wurde im März 2016 vom Bundesgericht als 
bundesrechtswidrig beurteilt, wobei die in Art. 31 Abs. 2 LSV 
deĮnierte Ausnahmebewilligung weiterhin möglich sein soll.

Die Praxis wurde im Anschluss daran dahingehend angepasst, 
als dass neu für jedes Fenster eines lärmempĮndlichen Rau-

mes eīekƟv eine Ausnahmebewilligung nach Art. 31 Abs. 2 
LSV erteilt werden musste. An den Projekten selber hat sich 
aber wenig geändert: Die LärmopƟmierung stand in der Regel 
nicht an erster Stelle.

Im April 2019 hat das Bundesgericht dann in einem weiteren 
wegweisenden Fall entschieden, dass eine Ausnahmebewilli-
gung nur erteilt werden darf, wenn die IGW nicht wesentlich 
überschriƩen sind, wenn die Einhaltung derselben nicht in 
städtebaulich befriedigender Weise möglich ist und wenn ein 
angemessener Wohnkomfort sichergestellt werden kann. Alle 
möglichen Massnahmen müssen dafür geprüŌ und entspre-

chend dokumenƟert werden.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat diese Praxis 
erstmals im Dezember 2019 übernommen (VB.2018.27), das 
Baurekursgericht folgte 2020 (BRGE 66/2020 und 67/2020). 
Die jüngsten Entscheide verschiedener Gerichte haben die-

se Praxis teilweise in Einzelfragen diīerenziert oder auch in 
Frage gestellt, im Wesentlichen aber bestäƟgt. Da die restrik-

Ɵve Praxis mancherorts die Bebaubarkeit von Grundstücken 
erschwert und Baubewilligungen von sorgfälƟg geplanten 
Überbauungen vor unteren Instanzen an den höheren Hür-
den scheiterten, obwohl z.B. bei Ersatzneubauten eine signi-
Įkante Verbesserung erzielt werden könnte, ist der Umgang 
mit Wohnbauprojekten in lärmbelasteten Gebieten weiterhin 
Gegenstand von diversen laufenden RechtsmiƩelverfahren.

Ausnahmebewilligung

Das Instrument der Ausnahmebewilligung dient der Ent-
schärfung des ZielkonŇikts zwischen dem Lärmschutz und der 
raumplanerisch gebotenen Siedlungsverdichtung. So kann 
einem im öīentlichen Interesse liegenden, insbesondere aus 
Sicht der Siedlungsverdichtung wünschenswerten Bauvorha-

ben eine Ausnahmebewilligung erteilt werden.

Aber eine Ausnahmebewilligung darf nach jüngster Praxis 
eben nur als «ulƟma raƟo» erteilt werden. Es muss eine auf 
den Einzelfall abgesƟmmte, umfassende Interessenabwägung 
vorgenommen werden und am Projekt ein überwiegendes 
Interesse bestehen. Das Bauvorhaben muss dazu zwingend 
lärmopƟmiert sein, das heisst alle zur RedukƟon der Lärm-

belastung möglichen Massnahmen sind – unter Berücksich-

Ɵgung der konkreten SituaƟon – auf ihre Zweck- und Verhält-
nismässigkeit zu überprüfen und wenn möglich umzusetzen. 
Wenn trotzdem Grenzwertüberschreitungen verbleiben, 
dann muss eine akzeptable Wohnqualität erreicht werden. All 
dies gilt auch dann, wenn sich die LärmsituaƟon für eine Viel-
zahl von Lärmbetroīenen verbessert, da der Zweck der Lärm-

schutzgesetzgebung darin liegt, Menschen vor schädlichem 
Lärm zu schützen (Art. 1 LSV).

Revision USG

In der laufenden Revision des Umweltschutzgesetzes (USG) 
sollen raumplanerische Zielsetzungen mit dem Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm besser abgesƟmmt werden. Die lärm-

rechtlichen Kriterien für Baubewilligungen sollen klarer for-
muliert und damit die Rechts- und Planungssicherheit erhöht 
werden. Die Vorlage wird aktuell im Parlament beraten und 
der Ausgang dieser Beratung ist noch oīen. Ebenso ist un-

absehbar, bis wann die Revision des USG eīekƟv rechtskräf-
Ɵg sein wird. Es zeichnet sich aber ab, dass auf jeden Fall die 
einleitend erwähnte «LüŌungsfensterpraxis» wieder mass-

gebend werden könnte, dass also Projekte, bei denen jeder 
lärmempĮndliche Raum mindestens ein Fenster unter dem 
Grenzwert aufweist, ohne Ausnahme bewilligt werden sollen. 
Diese Änderung wird denn auch von den Planerverbänden 
und den kantonalen Lärmschutz-Fachstellen unterstützt.
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Lärmtechnische Ausgangslage

Im Baubereich A1 betragen die IGW-Überschreitungen maxi-
mal ca. 7 dB. Es sind alle strassenzugewandten Fassaden be-

troīen.

In den Baubereichen A2 und A3 entlang der Zürcherstrasse 
betragen die maximalen IGW-Überschreitungen ca. 2-3 dB. 
Sie beschränken sich (fast) ausschliesslich auf die strassensei-
Ɵgen Fassaden.

Das Beurteilungsgremium hat die ProblemaƟk ernst genom-

men und bereits im Programm zum StudienauŌrag den Teams 
die folgenden Grundsätze angegeben:

 ─ Es ist eine bestmögliche LärmopƟmierung vorzuneh-

men.
 ─ Baubereich A1: Die Lärmbelastung ist gross und zudem 

zweiseiƟg. Es waren Räume vom Typus grün und gelb er-
laubt, aber keine Räume vom Typus rot. Zudem musste 
jede Wohnung mindestens einen Raum vom Typus grün 
und einen lärmabgewandten Aussenraum aufweisen.

 ─ Baubereiche A2 und A3: Die Lärmbelastung ist deutlich 
geringer und liegt zudem im Norden. Eine Ausnahmebe-

willigung musste hier zwingend vermieden werden. Es 
sind nur Räume vom Typus grün erlaubt.

 ─ Möglichst viele Fenster von Betriebsnutzungen, Neben- 
und Erschliessungsräumen sowie von separaten Küchen 
(Arbeitsküchen <10 m2) waren lärmorienƟert anzuord-

nen.
 ─ LärmempĮndliche Wohnräume sollten nicht ausschliess-

lich Fenster an der lärmzugewandten Fassade aufwei-

sen. Dies galt auch für Räume, bei denen nur dank der 
Hinderniswirkung einer Balkon- oder Loggiabrüstung 
der Grenzwert eingehalten waren.

 ─ Nach aktueller Praxis werden im Kanton Zürich trans-

parente Fassadenbauteile in jeder Form sowie Festver-
glasungen als normale Fenster beurteilt. Eine allfällige 
Ausnahmebewilligung konnte damit also nicht umgan-

gen werden.
 ─ Mit gestalterischen Massnahmen wie Balkonen/Loggien, 

Erkern, Atrien, Laubengängen usw. können RedukƟonen 
von bis zu 6 dB gegenüber dem Fassadenpegel erzielt 
werden. Hierfür gelten allerdings spezielle Vorausset-
zungen hinsichtlich Geometrie und Ausgestaltung, die 

zwingend einzuhalten waren.

 ─ Zusätzliche bauliche Lärmschutzmassnahmen wie Lärm-

schutzwände oder -wälle sind häuĮg aus Gründen des 
Ortsbildschutzes und der Verkehrssicherheit nicht er-
wünscht und/oder nicht möglich. Solche Massnahmen 
sollten nur dann miteinbezogen werden, wenn sie einen 
Zusatznutzen für das Areal aufwiesen (z.B. vorgelagerte 
Nebengebäude).

 ─ Der Anordnung von Tiefgaragen und insbesondere de-

ren Ein-/Ausfahrten waren besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Rampen waren weitestmöglich zu überde-

cken und nicht in der Nähe von Fenstern von lärmemp-

Įndlichen Räumen anzuordnen.

Zudem hat das Beurteilungsgremium den Teams angeboten, 
sich beim Fachexperten Lärmschutz beraten zu lassen.
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3	 BesƟmmungen	zum	Verfahren

3.1	 	 AuŌraggeberin	und	OrganisaƟon

AuŌraggeberin des Verfahrens war die Seewarte AG, vertre-

ten durch ChrisƟan Eberle.

Die Begleitung und KoordinaƟon des Verfahrens erfolgte 
durch die PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich.

3.2	 	 Art	des	Verfahrens
Es handelte sich um einen einstuĮgen StudienauŌrag in An-

lehnung an die SIA-Ordnung 143 (Ausgabe 2009) mit vier ein-

geladenen Planungsteams. Es fanden eine schriŌliche Fra-

genbeantwortungen, eine Zwischenbesprechung sowie eine 
Schlussbeurteilung staƩ.

3.3  Beurteilungsgremium und Experten

Beurteilungsgremium (sƟmmberechƟgt)

 ─ Roger Weber, Dipl. Arch. FH BSA SIA, Zürich 

 ─ Daniela Zimmer, Dipl. ArchitekƟn ETH SIA, Zürich

 ─ Barbara Wiskemann, Dipl. ArchitekƟn ETH BSA SIA, 
Zürich

 ─ Christoph Schubert, Dipl. Ing. LandschaŌsarchitekt HTL 
BSLA, Zürich

 ─ Kurt Ritz, Verwaltungsrat Seewarte AG (Vorsitz)

 ─ Thomas Regli, GeschäŌsführer Seewarte AG

 ─ Markus Dammann, Leiter Bauprojektmanagement See-

warte AG

 ─ ChrisƟan Eberle, Bauprojektmanagement Seewarte AG

ExperƟnnen und Experten (nicht sƟmmberechƟgt)

 ─ Andreas Suter, Ingenieurbüro Andreas Suter  
(Experte Lärm)

 ─ Sandro Sigg, Energie ZukunŌ Schweiz AG  
(Experte NachhalƟgkeit)

 ─ Sara Ochsner, Bauvorsteherin Weiningen ZH

 ─ Beat Sigrist, Abteilungsleiter Bau & Umwelt  
Weiningen ZH

 ─ Oliver Tschudin, PLANAR AG für Raumentwicklung, 

Zürich (ModeraƟon)

 ─ Simon Nussbaumer, PLANAR AG für Raumentwicklung, 
Zürich (Verfahren)

3.4	 	 TeilnahmeberechƟgung

TeilnahmeberechƟgt waren die folgenden vier eingeladenen 
Architekturbüros mit Planerteam (in alphabeƟscher Reihen-

folge):

 ─ Fischer Architekten AG, Zürich

 ─ PĮster Schiess Tropeano & Partner Architekten AG, 
Zürich

 ─ SPPA Architekten AG, Zürich

 ─ Stücheli Architekten AG, Zürich

Ein fünŌes, eingeladenes Architekturbüro hat sich aufgrund 
fehlender Kapazitäten zurückgezogen. 

Der Beizug eines LandschaŌsarchitekturbüros zur Bearbei-
tung der Aufgabenstellung war obligatorisch. Eine Mehrfach-

beteiligung des LandschaŌsarchitekten war ausgeschlossen. 

Es stand den Teilnehmenden frei, weitere Fachplanende und 
Spezialisten:innen zur Bearbeitung von speziĮschen Fragen-

stellungen beizuziehen.
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4	 Durchführung	StudienauŌrag

4.1	 	 Versand	der	Unterlagen
Das Programm zum StudienauŌrag und die Unterlagen wur-
den den Teilnehmenden am Montag, 5. Juni 2023 zur Ver-
fügung gestellt. Die Modellgrundlage konnte am Montag, 5. 
Juni 2023 bei der Knecht + Partner Modellbau AG, Weƫngen 
abgeholt werden. Es fand keine Startveranstaltung staƩ. Das 
Areal konnte während dem Verfahren jederzeit frei besich-

Ɵgt werden.

4.2	 	 Fragenbeantwortung
Fragen zum Programm und den abgegebenen Unterlagen 
konnten bis am Dienstag, 20. Juni 2023 bei der Verfahrensbe-

gleitung eingereicht werden. Sämtliche Fragen und Antwor-
ten wurden anonymisiert und gleichlautend allen Teilneh-

menden am Freitag, 30. Juni 2023 als verbindliche Ergänzung 
zum Programm zugestellt.

4.3  Zwischenbesprechung

Am MiƩwoch, 27. September 2023 fand eine Zwischenbe-

sprechung mit den teilnehmenden Planungsteams staƩ.  Der 
Projektentwurf musste bist am Montag, 18. September dem 
Lärmexperten Andreas Suter zugestellt werden, um eine ers-

te Einschätzung bezüglich dem Umgang mit der Lärmbelas-

tung abgeben zu können. Die Zwischenbesprechungen wur-
den mit den Teams einzeln durchgeführt. Der Fokus lag auf 
der Analyse des Ortes und dem Aufgabenverständnis. Davon 
ausgehend wurde ein erstes städtebauliches Konzept (Stel-
lung und Volumetrie der Bauten) sowie AuskunŌ zum ange-

strebten Charakter der Bebauung erwartet. Gewünscht wa-

ren auch ein Grobkonzept zu Erschliessung und Parkierung, 
Aussagen zur Gestaltung des Vorplatz und des Freiraums, 
sowie erste Ansätze und Plausibilisierungen zum Umgang mit 
der Lärmbelastung und der Einhaltung der Anforderungen 
des SIA-Eĸzienzpfads Energie. Die Aussagen waren skizzen-

haŌ zu halten.

Die PräsentaƟonen der Teilnehmenden sowie die anschlies-

sende Diskussion im Beurteilungsgremium ermöglichten es 
jeweils, die Konzepte und Entwürfe der Teams hinsichtlich 
ihrer Qualitäten, DeĮzite und Risiken einzuschätzen und fun-

dierte Empfehlungen zur Weiterbearbeitung zu formuliern. 

Im Rahmen der Zwischenbesprechung wurde, nach Rück-

sprache mit den kommunalen und kantonalen Behörden, be-

schlossen, dass anstelle von maximal drei bis zu vier Haupt-
gebäude im Projektperimeter geplant werden können waren. 
Vier Hauptgebäude sind gemäss dem rechtsgülƟgen Gestal-
tungsplan «Gubristraeal» nicht zulässig, was eine Anpassung 
desselbigen notwendig macht. Um potenziell städtebaulich 
überzeugendere Lösungen zu ermöglichen, erachtete das 
Beurteilungsgremium den Aufwand für eine Anpassung des 
Gestaltungsplans jedoch als gerechƞerƟgt.  

Im Anschluss an die Zwischenbesprechung erhielten alle Teil-
nehmenden eine schriŌliche Rückmeldung des Beurteilungs-

gremiums mit allgemeinen Erkenntnissen und Empfehlungen 
sowie projektspeziĮschen Empfehlungen zur Weiterbearbei-
tung. Aufgrund der Anpassung der Rahmenbedingungen 
(Anzahl Hauptgebäude) erhielten die Teilnehmenden 20 Tage 
mehr Zeit um ihr Studiendossier abzugeben.

4.4	 	 Abgabe	der	Studiendossiers
Die vollständigen Studiendossiers mussten bis am MiƩwoch, 
20. Dezember 2023 (Studiendossiers) bei der Verfahrensbe-

gleitung eingereicht werden. Die Modelle mussten bis am 
Donnerstag, 18. Januar 2024 bei der Verfahrensbegleitung 
eintreīen.
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5	 Vorprüfung	und	Beurteilung

5.1  Vorprüfung
Die eingereichten Projekte wurden vor der Beurteilung einer 
wertungsfreien Vorprüfung unterzogen. Diese umfasste die 
Einhaltung der formellen (Fristen, Vollständigkeit, Lesbar-
keit und Sprache) und materiellen BesƟmmungen (Erfüllung 
der Aufgabenstellung und Einhaltung der inhaltlichen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen). Im 
Rahmen der Vorprüfung wurden die eingereichten Projekte 
zudem hinsichtlich der Einhaltung der LärmvorschriŌen, dem 
NachhalƟgkeitspotenƟal (SNBS und SIA-Eĸzienzpfad Ener-
gie) und ihrer WirtschaŌlichkeit überprüŌ. Die Vorprüfung 
erfolgte durch: 

 ─ Ingenieurbüro Andreas Suter, Thalwil (Lärm)

 ─ Energie ZukunŌ Schweiz AG, Zürich  
(NachhalƟgkeit/Energie)

 ─  PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich  

(formelle Vorprüfung, Baurecht, allg. Anforderungen)

Alle Projektdossiers und Modelle wurden fristgerecht ein-

gereicht und waren in den wesentlichen Bestandteilen voll-

ständig. 

Leichte Verstösse gegen die materiellen ProgrammbesƟm-

mungen wurden bei allen Projekten festgestellt. Ein wesent-
liche Verstoss gegen den Perimeter der Baubereiche wurde 
beim Projekt des Teams SPPA Architekten AG festgestellt. 
Beim Team Stücheli Architekten AG wurde die geforderte an-

rechenbare GeschossŇäche klar unterschriƩen. Das Projekt 
des Teams Fischer Architekten AG wies zu wenige Veloabs-

tellplätze und zu kleine Aussenräume (Balkone/Loggien) auf. 
Das Team PĮster Schiess Tropeano & Partner AG plante zu 
wenige Parkplätze ein und transferierte zu viel anrechenbare 
GeschossŇäche zwischen den Baubereichen.

5.2  Beurteilung

Die Beurteilung der Projektstudien fand am Montag, 22. 
Januar 2024 staƩ. Auf die Durchführung einer Schlussprä-

sentaƟon wurde verzichtet. Das Beurteilungsgremium war 
vollzählig, womit die Beschlussfähigkeit am Beurteilungstag 

gegeben war. 

Die Beurteilung erfolgte nach den im Programm zum Stu-

dienauŌrag beschriebenen Beurteilungskriterien. Die Be-

urteilungskriterien waren aus den Absichten und Zielen der 
AuŌraggeberin sowie der im Programm beschriebenen Auf-
gabenstellung abgeleitet. Das Beurteilungsgremium nahm 
aufgrund der aufgeführten Kriterien eine Gesamtwertung im 
Rahmen seines Ermessens vor.

Städtebau:

 ─ Beitrag zur ortsbaulichen Stärkung des Ortes
 ─ Einordnung in den baulichen Kontext
 ─ Adressierung und Bezug zum Aussenraum

Architektur:

 ─ Entwurfsidee und Erscheinungsbild
 ─ Qualität der architektonischen Lösung (Grundrisse, Fas-

saden, Materialisierung)
 ─ Umgang mit der Lärmbelastung

Freiraum:

 ─ Qualität der Frei- und Grünräume (Begegnungsorte, 

AuŌeilung privat, öīentlich, gemeinschaŌlich, klimaan-

gepasste Aussenraumgestaltung)
 ─ Gestaltung des Vorbereiches zur Kreuzung Zürcher- und 

Umfahrungsstrasse

 ─ ökologisch wertvolle, naturnahe und strukturreiche Um-

gebungsgestaltung

Nutzung:

 ─ Umsetzung des NutzungsproĮls / Raumprogramms
 ─ Anteil GewerbeŇächen / WohnŇächen
 ─ Mieternutzungen und Gebrauchstauglichkeit der Woh-

nungen (Möblierbarkeit, Vielfalt der Wohnungsgrund-

risse, Wohnlichkeit)
 ─ Mieternutzungen und Gebrauchstauglichkeit der Ge-

werbeŇächen (Flexibilität bei der Einteilung, Adressbil-
dung, Zweckmässigkeit der Erschliessung)

WirtschaŌlichkeit:

 ─ Flächeneĸzienz (insb. Verhältnis von NutzŇächen zu Ge-

schossŇächen und Volumen)
 ─ Qualität der Wohnungsgrundrisse für die Vermietung

NachhalƟgkeit / Umgang mit Ressourcen:

 ─ NachhalƟgkeitsaspekte gemäss SNBS Standard 2.1 
Hochbau

 ─ Gesamtenergiebilanz und Gebäudehüllzahl gemäss SIA-
Eĸzienzpfad Energie (SIA-MerkblaƩ 2040)

 ─ Verwendung emissionsarmer Baumaterialien inkl. Wie-

derverwendbarkeit

Lärmschutz:

 ─ LärmopƟmierte Setzung der Bauten und Anordnung von 
Nutzungen und Wohnungsgrundrissen

Planungssicherheit:

 ─ Einhaltung baurechtlicher BesƟmmungen (GP), Bewilli-
gungsfähigkeit des Projekts
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Feststellung der Vorprüfung
Am Beurteilungstag wurden die Feststellungen der Vorprü-

fung durch die beteiligten Experten erläutert und im Plenum 
diskuƟert. Mängel, welche die Vergleichbarkeit der Projekt-
studien beeinträchƟgten, oder Verstösse, die einem der Teil-
nehmenden wesentliche Vorteile verschaŏ häƩen, wurden 
nicht festgestellt. 

Desweitern erläuterte Andreas Suter (Experte Lärm) jeweils 
den Umgang mit der LärmsituaƟon in den einzelnen Projek-

ten. Alle abgegebenen Projekte haƩen die LärmproblemaƟk 
erkannt und mit lärmopƟmierten Gebäudestellungen und 
Grundrissen darauf reagiert. Beurteilt wurde die Stellung der 
Bauten, die Anordnung der Nutzungen und die LärmopƟmie-

rung der Grundrisse. Alle Projekte müssten bis zur Baueinga-

be noch weiter lärmopƟmiert werden müssen. Sie könnten 
aber alle – unter BerücksichƟgung der dannzumal geltenden 
Bewilligungs- und Beurteilungspraxis –zu einem bewilligungs-

fähigen Projekt weiterbearbeitet werden.

Das Beurteilungsgremium beschloss daher alle Projekte zur 
Beurteilung zuzulassen. 

Inidividueller BesichƟgung
Im Anschluss an die Erläuterung und Diskussion der Vorprü-

fungsergebnisse haƩen alle Mitglieder des Beurteilungsgre-

mium die Gelegenheit, die Projektestudien im Rahmen eines 
individuellen Rundgangs verƟeŌ zu begutachten und sich 
einen Überblick über die Ergebnisse des StudienauŌrags zu 
verschaīen.

Beurteilung
Nach der individuelle BesichƟgung wurden sämtliche Pro-

jektstudien im Plenum eingehend in mehreren Rundgängen 
diskuƟert und anhand der im Programm beschriebenen Kri-
terien beurteilt. 

Alle Projekte wurden der Aufgabenstellung in vielen der we-

sentlichen Punkten gerecht, wiesen jedoch unterschiedliche 
Potenziale, Qualitäten sowie DeĮzite auf, welche einander 
gegenübergestellt und sorgfälƟg abgewogen wurden. Dabei 
wurden insbesondere die erreichten städtebaulichen und 
freiräumlichen Qualitäten und der architektonische Aus-

druck sowie die Grundrissgestaltung diskuƟert. Zentrale The-

men waren die Gestaltung des Vorplatzes und die Haltung 
zur Zürcherstrasse, die Dimension und Gestaltung der Räu-

me zwischen den Gebäuden, sowie die Qualität der Grund-

rissen. Darüber hinaus wurde auch die WirtschaŌlichkeit 
der Projekte (Anzahl  Wohnungen, Gewerbeanteil) und die 
NachhalƟgkeit mit Fokus auf die KonstrukƟon, graue Energie 
sowie die sozialräumlichen Qualitäten intensiv diskuƟert. 

Aus einer abschliessenden Gegenüberstellung der Pro-

jekte und einer gesamtheitlichen Beurteilung anhand der 
Beurteilungskriterien heraus, empfahl das Beurteilungs-

gremium einsƟmmig die Projektstudie rund um das Team  
Stücheli Architekten AG (Lead) zur Weiterbearbeitung und 
Realisierung gemäss den ProgrammbesƟmmungen. 

Der Projektvorschlag überzeugt durch seine hohe Freiraum-

qualität, das ausgeklügelte Erschliessungssystem, die hoch-

werƟgen Grundrisse und seinen architektonischen Ausdruck. 
Das 5-geschossige Gebäude an der Kreuzung Zürcher-/Um-

fahrungsstrasse bildet einen sympathischen AuŌakt ins Dorf 
Weinigen. Das Beurteilungsgremium erachtet zudem die mo-

dulare HolzkonstrukƟon, die Ressourceneĸzienz, die hohe 
Tageslichtausnutzung sowie die strikte Systemtrennung als 
vorbildlich. Das Projekt erwies sich in allen Bereichen der 
NachhalƟgkeit als ganzheitlich durchdacht. OpƟmierungs-

potenzial bestehen primär bei der Anzahl Wohnungen (ins-

besondere im Dachgeschoss), und der Eĸzienz des Unterge-

schosses. 

Weiter hielt das Beurteilungsgremium fest, dass allen vier 

Teams die vereinbarte Entschädigung aufgrund der vollstän-

digen Abgabe und Erfüllung der Aufgabenstellung vollum-

fänglich auszurichten ist.
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6 Empfehlung zur Weiterbearbeitung

Das Beurteilungsgremium empĮehlt den AuŌraggebern ein-
sƟmmig das Team Stücheli Architekten AG (Lead) mit der 
Weiterbearbeitung ihres Projekts gemäss den Programm-

besƟmmungen zu beauŌragen.

Im Rahmen der Weiterbearbeitung des Siegerprojekts sind 
die im Projektbeschrieb des Beurteilungsgremiums erläuter-
ten KriƟkpunkte und die nachfolgend aufgeführten, überge-

ordneten Punkte miteinzubeziehen und zu bearbeiten:

 ─ Das Untergeschoss ist ineĸzient und muss neu konzipiert 
werden. Projektstudien anderer Teams haben gezeigt, 
dass wesentlich eĸzientere Anordnungen der Parkfelder 
möglich sind. Bei der NeukonzepƟon sollen die Kosten 
und der Energieverbrauch für die Erstellung opƟmiert 
werden. Die Anordnung von Bäumen im darüberliegen-

den Freiraum ist integral mitzudenken.

 ─ Die Anzahl Wohnungen ist im Vergleich eher gering. Die 
Verfassenden schlagen vor, das Dachgeschoss der drei 

3-geschossigen Bauten primär zur Anordnung der er-
forderlichen Abstellräume zu nutzen. Dies ist zwar ein 
interessanter Ansatz, um die Fläche des Untergeschos-

ses zu verkleinern und so Energie und Treibhausgasse für 
deren Erstellung einzusparen. Dennoch soll im Rahmen 
der weiteren ProjekƟerung geprüŌ werden, ob zusätzli-
che Wohnungen im Dachgeschoss untergebracht werden 
können, sofern eine gestalterisch überzeugende Dach-

landschaŌ möglich ist. Durch eine allfällige Erhöhung der 
Wohnungszahl wird die Raumnutzerdichte erhöht, was 
ebenfalls den pro Kopf-Energie- bzw. Treibhausgasver-
brauch reduziert. Da die maximal zulässige anrechenbare 
GeschossŇäche klar unterschriƩen wird, besteht ent-
sprechender Planungsspielraum.

 ─ Die Gestaltung der Fassaden zur Zürcherstrasse hin wirkt 

aufgrund der lärmrechtlichen Gegebenheiten noch eher 
geschlossen. Falls sich die lärmrechtlichen Rahmenbe-

dingungen aufgrund der laufenden Revision des Umwelt-

schutzgesetzes entschärfen sollten, kann der allenfalls 

entstehende Gestaltungsspielraum zu einer OpƟmierung 
genutzt werden.

 ─ Der Abstand zwischen den Bauten ist eher knapp gehal-
ten. Da beispielsweise im Westen des Areals Anordnungs-

spielraum besteht, soll geprüŌ werden, ob die Gebäude 
noch weiter auseinanderrücken können. So könnte bei-
spielsweise die Besonnung des Freiraumes westlich des 
fünfstöckigen Gebäudes opƟmiert werden.  

 ─ Im Rahmen der weiteren Planung ist die Freiraumge-

staltung auf die Richtlinie für Feuerwehrzufahrten, Be-

wegungs- und StellŇächen der FKS abzusƟmmen. Der 
durchgrünte Charakter der Freiräume sollte dabei mög-

lichst erhalten bleiben.

 ─ Auf den Projektplänen ist nicht klar ersichtlich, wie mit 
dem Lärmschutzwall an der Umfahrungsstrasse umge-

gangen werden soll. Dieser sollte so weit wie lärmtech-

nisch zulässig, rückgebaut werden. Ein allenfalls verblei-
bender Teil kann in die Freiraumgestaltung integriert und 
zur ökologischen Aufwertung genutzt werden.

 ─ Momentan fehlen eigentliche Fusswegverbindungen zwi-
schen den Binnenräumen. Es sind lediglich «begehbare 
RuderalŇächen» vorgesehen. Das Beurteilungsgremium 
empĮehlt, bei der weiteren Planung informelle Fussweg-

verbindungen zwischen den Binnenräumen vorzusehen.

 ─ Einige 3,5-Zimmer Wohnungen verfügen über je zwei voll 
ausgestaƩete Nasszellen (WC + Lavabo + Dusche/Bade-

wanne) und nicht wie gewünscht eine vollausgestaƩe 
Nasszelle sowie eine GästetoileƩe (WC+ Lavabo).

Das Beurteilungsgremium empĮehlt eine Weiterentwicklung 
gemäss den oben aufgeführten und im Projektbeschrieb ent-
haltenen KriƟkpunkten.
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7 Würdigung

Das Beurteilungsgremium und die AuŌraggeberin sind sich 
bewusst, dass die Aufgabe des StudienauŌrags unter den 
engen Rahmenbedingungen des rechtsgülƟgen Gestaltungs-

plan «Gubristraeal» und den hohen Anforderungen hinsicht-
lich ortsbaulicher EinbeƩung, NachhalƟgkeit und Umgang 
mit dem Lärm sehr anspruchsvoll war. 

Das Beurteilungsgremium ist überzeugt, dass mit dem Pro-

jekt des Teams Stücheli Architekten AG ein hervorragendes 
Projekt gefunden werden konnte, welches den hohen An-

forderungen der Seewart AG und der gestellten Aufgabe 
gerecht wird. Das Siegerprojekt leistet einen substanziellen 
Beitrag zur Innenentwicklung und schaŏ zukunŌsweisenden 
Wohnraum, ohne das dörŇiche Erscheinungsbild von Wei-
nigen zu stark zu überformen. Mit einer hochwerƟgen Ent-
wicklung besteht das Potenzial dem Dorfeingang von Weini-
gen ein neues, sympathisches Gesicht zu geben.

Das Beurteilungsgremium ist überzeugt, dass das Projekt 
des Teams Stücheli Architekten AG klar die städtebaulichen 
und architektonischen Vorteile von vier anstelle der gemäss 

Gestaltungsplan maximal zulässigen drei Hauptgebäuden 
aufzeigt. Der Aufwand, welcher durch die notwendige An-

passung des rechtsgülƟgen Gestaltungsplan «Gubristareal» 
entsteht, scheint daher begründet und gerechƞerƟgt.

Das Beurteilungsgremium war beeindruckt von der Viel-
falt und dem Niveau der eingereichten Beiträge, welche 

von einem grossen Engagement und der intensiven Aus-

einandersetzung mit dem Ort zeugen. Dies ermöglichte 
wertvolle Diskussionen im Beurteilungsgremium und 

trug wesentlich zum erfreulichen Ergebnis des Verfah-

rens bei. Allen Teilnehmenden gebührt daher ein grosser 
Dank für ihre wertvolle Arbeit.

Die Durchführung eines qualitätssichernden Verfahrens 
in Form eines StudienauŌrags auf Einladung hat sich für 
die Seewarte AG sowie das Beurteilungsgremium zwei-

felsohne gelohnt. Die intensive, themenübergreifende 
Auseinandersetzung mit dem Areal in interdisziplinären 
Planungsteams sowie der Austausch an der Zwischenbe-

sprechung führte zur bestmöglichen Lösung für die ge-

plante Entwicklung am Eingang von Weiningen.
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8 Genehmigung

Der vorliegende Bericht wurde am 11. März 2024 durch das Beurteilungsgremium genehmigt.

Roger Weber

Daniela Zimmer

Barbara Wiskemann

Christoph Schubert

Kurt Ritz

Thomas Regli

Markus Dammann

ChrisƟan Eberle
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9	 Projektbeschriebe

Team Stücheli Architekten AG (Weiterbearbeitung) Team PĮster Schiess Tropeano & Partner Architekten AG

Team Fischer Architekten AG Team SPPA Architekten AG
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Team Stücheli Architekten AG
Empfehlung zur Weiterbearbeitung

Architektur

Stücheli Architekten AG 

Binzstrasse 18 

8045 Zürich

Filippo Cioĸ, Mathis Tinner

LandschaŌsarchitektur

SKK LandschaŌsarchitekten AG 

Lindenplatz 5 

5430 Weƫngen

Justyna Geiger, Thalia Poziou

Weitere Fachplanungsbüros

Intep, Integrale Planung GmbH 

PĮngstweidstrasse 16 

8005 Zürich

Claudine Karlen

Basler & Hofmann AG 

Forchstrasse 395 

8032 Zürich

Fred Baumeyer, Christoph von Stau-

fenberg

ERNE AG Holzbau 

Werkstrasse 3 

5080 Laufenburg

Fabian Dinkel

3-Plan AG 

Albert-Einstein-Strasse 15 

8404 Winterthur

Daniel Bührer

Ansicht aus Osten 
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Das Projekt besteht aus einer oīenen Bebauung mit vier Zei-
lenbauten in einer dichten, üppig bepŇanzten Umgebung. 
Die einfache Anordnung mit dem ortsbaulichen Akzent der 
fünfgeschossigen Zeile im Baufeld A bildet den geforderten 
AuŌakt zum Dorf Weinigen in einer selbstverständlichen 
Art, als staƩliches Wohnhaus hinter Bäumen. Die SƟmmung 
mit den hölzernen Lauben bis unter die Steildächer und den 
Aussentreppen ist an die landwirtschaŌliche Bauten ange-

lehnt, die in anderer Form auch das Zentrum von Weinin-

gen prägen. Trotz Einfachheit und RepeƟƟon schaīen es die 
Verfassenden, ein sehr sƟmmiges Bild zu schaīen, das von 
den Laubenfassaden, den Zugangstreppen und den dicht be-

pŇanzten Zwischenräumen lebt. Der breite Wohnungsspie-

gel fördert eine Zusammenleben von unterschiedlichen Per-
sonen in unterschiedlichen Wohnformen und Lebensphasen.

Mit dem Einrücken des Baukörpers A1 gelingt es, den Frei-
raum atmosphärisch bis zur Strassenkreuzung zu entwickeln 
und eine konsequente Antwort auf den gewünschten «Auf-
takt Weiningen» zu Įnden. Die Wohnungsstrukturen und 
ErschliessungssituaƟonen beleben die auf den ersten Blick 
engen Zwischenräume und ergeben in der Konsequenz 
wohnliche Atmosphären. Die Höfe werden zu Begegnungs-

orten für die Bewohnenden. Wege verbinden die Höfe un-

tereinander. Die BepŇanzung muss allerdings noch mit der 
Feuerwehrzufahrt abgestummen werden. 

Die Tiefgarage bietet eine Substratüberdeckung von ca.  
100 cm an. Hohen Wert wird auf die ökologische Aufwer-
tung, die Biodiversität, ein gutes Regenwassermanagement 

und eine zukunŌsgerechte GehölzpŇanzung gelegt. Das Pro-

jekt verspricht idenƟtätssƟŌende Freiräume, die gleichzeiƟg 
einen zeitgemässen Vorschlag zu den aktuellen Fragen der 

Biodiversitätsförderung und Hitzeminderung liefern. 

Die modulare hybride HolzkonstrukƟon mit einer durchge-

henden Achsbreite, die allen vier Baukörpern ausnahmslos 
zugrunde liegt, bietet Möglichkeiten für unterschiedliche 
Wohnungsgrössen und -typen. Sie ist dadurch sowohl in 
der ProjekƟerungsphase als auch in einem späteren Erneue-

rungszyklus entwicklungs- und anpassungsfähig. 

Die Wohnungen sind in allen Gebäuden nach den gleichen 
Grundsätzen organisiert: Sämtliche Wohnungen werden von 
aussen erschlossen und sind durchgesteckt konzipiert. Dank 
der Ost-West-OrienƟerung lassen sich alle Wohnungen gut 
querlüŌen. Unerwünschte Einsicht in die Wohnungen der 
parallelen Zeilen sind dank der geschickten Anordnung den 
beidseiƟgen Lauben eingeschränkt. Trotz der aussenliegen-

den Erschliessung führen die Lauben nie vor einer anderen 
Wohnung durch. Die Holzlauben bilden Schwellenräume, die 
einen Übergang schaīen zwischen dem gemeinschaŌlichen 
Freiraum und dem privaten Wohnraum, so dass die Bebau-

ungsdichte sehr gut verträglich erscheint. Durch das clevere 
Erschliessungsprinzip, sind die Höfe akƟviert, da jeweils zwei 
gegenüberliegenden Treppen zu einem zentralen Treīpunkt 
führen. Zudem bieten die Lauben guten konstrukƟven Son-

nenschutz gegen sommerliche Überhitzung. 

Der Wohn-Ess-Kochraum bildet das Zentrum der Wohnung 
und ist im Normalfall als Durchschussraum von Fassade zu 

Fassade gespannt. Es gibt keine Korridore, alle Räume sind 
aus diesem Zentrum erschlossen, in der Konsequenz daraus 
schränken die Türen oder der Eingang je nach Wohnungstyp 
die Möblierbarkeit etwas ein. Die Zimmer sind mit 16-18 m2 

gross und können so für unterschiedliche Wohnformen ge-

nutzt werden. Jeweils beim Eingang und gegenüber dem 
Wohnraum ist die LaubenƟefe zu einem Vorraum bezie-

hungsweise zu einem Balkon vergrössert. Es liegen nie zwei 
Balkone direkt nebeneinander, wordurch Nutzungs- und 
NachbarschaŌskonŇikte vermieden werden. Die Befens-

terung ist ebenfalls stringent auf zwei Elemente reduziert: 
Fenstertüren in allen Räumen ausser dem Wohnraum, der 

eine strukturelle Verglasung erhält. Die Häuser sind so aus 
einem Baukasten zusammengestellt, der mit den gleichen 

Elementen eĸzient unterschiedliche Wohnungstypen und 
damit ein robustes Gerüst für das Zusammenleben schaŏ. 

Der Entwurf ist ein über alle Bereiche der NachhalƟgkeit 
sƟmmiges und hochwerƟges Konzept. Er zeichnet sich spezi-
ell durch die hohe Grundrissqualität und Ressourceneĸzienz, 
die hohe Tageslichtausnutzung, die strikte Systemtrennung 
und die klar strukturierte Unterteilung und hochwerƟge Aus-

gestaltung der öīentlichen, halböīentlichen und privaten 
Bereiche aus. 

Da das Projekt am zweitwenigsten Wohnungen aufweist, 
besteht wirtschaŌlicher OpƟmierungsbedarf. Im Zuge der 
weiteren ProjekƟerung soll geprüŌ werden, ob beispiels-

weise im Dachgeschoss weitere Wohnungen untergebracht 
werden können. Da die maximal zulässige anrechenbare Ge-

schossŇäche bei weitem nicht ausgeschöpŌ wird, besteht 
auch entsprechender OpƟmierungspielraum. Zudem ist das 
Untergeschoss inneĸzient organisiert und somit weder ökol-
gisch noch wirtschaŌlich nachhalƟg. Es muss daher neu kon-

zipert werden.

Das Projekt  verbindet eine hohe Aussenraumqualität mit 
vortreŋichen Wohnungen in einer nachhalƟgen, zukunŌs-
fähigen Struktur. An einem zurzeit noch eher unwirtlichen 
Ort, verspricht das Haus im Baufeld A1 einen entspannten 
AuŌakt zum zukünŌigen Weiningen mit einer gut propor-
Ɵonierten Laubengangfassade aus Holz. Die Seewarte AG 
(Bauherrin), wurde einst von Ernst Göhner ins Leben geru-
fen. Daher könnte man sich diesen Entwurf gar als ein Prin-
zip Göhner 2.0 denken, das zeitgemässe, nachhalƟg gebau-
te, robuste Wohnungen mit hohem Nutzungswert schaŏ.
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SituaƟonsplan

Ansicht von der Zürcherstrasse

Ansicht von der Grossächerstrasse
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Visualisierung

Visualisierung
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss 1.OG

Grundriss 2.OG
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Grundriss 3.OG

Grundriss Untergeschoss

Grundriss 4.OG



24

Wohnungstypen 3.5 Zimmer MaisoneƩe und 4.5 Zimmer MaisoneƩe

Wohnungstypen 1.5 Zimmer, 2.5 Zimmer, 3.5 Zimmer und 4.5 Zimmer
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SchniƩ quer zur Zürcherstrasse

Erdgeschossvarianten Baubereich A1, gemischt, Gewerbe, Wohnen

SchniƩ längs zur Zürcherstrasse
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FassadenschniƩ- und ansicht

KonstrukƟonsschemen
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Visualisierung

Visualisierung
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Team	PĮster	Schiess	Tropeano	&	Partner	 
Architekten AG
3. Rundgang

Architektur

PĮster Schiess Tropeano & Partner Architekten AG 

Staubstrasse 15 

8038 Zürich

Hauke Möller, Rita Schiess, Elanna Akrita,  

Giacomo Petenaƫ, Leonie Calzana, Jorrit Hoevenagel

LandschaŌsarchitektur

Planetage LandschaŌsarchitekten 

Flurstrasse 93 

8047 Zürich

Marceline Hauri, Carl Rosquist, Sophia Peil

Weitere beigezogene Fachplanungsbüros

Henauer Gugler AG 

Giesshübelstrasse 62 

8021 Zürich

Michael SchlaƩer, Kevin Schnorf

Amstein & Walthert AG 

Andreasstrasse 5 

8050 Zürich

Bruno Mischler

Bakus Bauphysik & AkusƟk GmbH 

Oetlingerstrasse 171 

4057 Basel

Clemens Moser, Valerie Bischoĩerger

Ansicht aus Osten 
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Basierend auf einer sehr präzisen Analyse der Dorfstruktur 
konzentriert sich der Projektvorschlag auf die Beziehung zwi-
schen der Siedlung und dem öīentlichen Raum. Das Areal am 
Ortseingang von Weiningen bietet die Gelegenheit für eine 
„Richtungsänderung“ im Umgang mit der Strasse, die die 

Verfassenden mit der Einführung einer diīerenziert gestal-
teten Eingangszone umsetzen. Sie entscheiden sich gegen 
eine grosse Geste am Ortseingang und betrachten den Ort 
vielmehr als einen Willkommensgruss, der aus dem Vokabu-

lar der vielfälƟgen Dorfstruktur heraus entsteht. Das Raum-

programm wird auf drei Baukörper aufgeteilt, was einerseits 
grosse, hofarƟge Zwischenräume ermöglicht, andererseits 
jedoch sehr Ɵefe Grundrisse mit sich bringt. Durch den ge-

schickten ZuschniƩ der Volumina kann der grossen Tiefe der 
Grundrisse entgegengewirkt werden, jedoch ist die Anzahl 
der einseiƟg orienƟerten Grundrisse zu hoch. Der mehr-
stöckige Gewerbeanbau des Wohnriegels m Baubereich A1 
prägt den Ortseingang auf subƟle Weise und verweist auf 
den WirtschaŌsteil eines Bauernhauses. In ihrer Ausdrucks-

weise folgen die Häuser der Logik eines stringenten Holzbaus 
und fügen sich selbstverständlich in die Siedlungsstruktur 
ein.

Die Verfassenden schlagen entlang der Zürcherstrasse einen 

langgezogenen Eingangsort vor und reichern diesen mit 
Kleinbauten an. Die Kleinbauten und die Neubauten fügen 
sich gut in den Strassenraum ein und führen die ortsbauliche 
Lesart von unterschiedlichen Wohn- und Nutzbauten entlang 
den Hauptstrassen von Weiningen sƟmmig weiter. Die Klein-

bauten zur Zürcherstrasse fassen zwei grosszügige, geschütz-

te HofsituaƟonen mit opƟmaler Ausrichtung und Besonnung. 
Durch die KonzentraƟon der Tiefgarage unter den Bauvolu-

men gelingt es, die beiden Höfe vollständig von Unterbauten 
freizuhalten, was eine opƟmale und nachhalƟge Vorausset-
zung für eine BepŇanzung mit Grossbäumen darstellt und die 
lokale Versickerung von Regenwasser ermöglicht. Die Höfe 
sind angenehem proporƟoniert und werden mit Freiraum-

nutzungen sƟmmig angereichert. Das Wegsystem verbindet 
die Bauten und Freiraumnutzungen gut miteinander. Die 
Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist nachvollziehbar gelöst, 
ohne die Freiraumqualität stark zu beeinträchƟgen. 

Der Freiraum wird insgesamt als sƟmmig und gut ausgearbei-
tet bewertet und verspricht ein interessantes und vielfälƟges 
Nutzungsangebot. 

Die direkte Ausrichtung der Häuser entlang der Zürcher-
strasse folgt den städtebaulichen Prinzipien des Projekts und 
ermöglicht gleichzeiƟg kurze Wege zum DorŅern und den 
öīentlichen VerkehrsmiƩeln. Den Eingängen vorgelagerte 
überdachte Bereiche werden eine hohe Nutzungsqualität 
zugewiesen, da sie nicht nur als überdachte Fahrradabstell-
plätze dienen, sondern auch bei schlechtem WeƩer als Auf-
enthalts- und SpielŇächen genutzt werden können. 

Wenig aƩrakƟv erweisen sich dagegen die langen Korrido-

re im Erdgeschoss sowie die dunklen Treppenhäuser. In den 
Grundrissen zeigt sich die ProblemaƟk der zu Ɵefen Gebäu-

dekörper. Trotz einer geschickten Gliederung der Volumina 
sind die Grundrisse grösstenteils nur in eine Richtung orien-

Ɵert und erschweren so die nächtliche Abkühlung durch 
QuerlüŌung.

Das Projekt ist ein über alle Bereiche der NachhalƟgkeit (Ge-

sellschaŌ, WirtschaŌ und Umwelt) sƟmmiges und qualitaƟv 
hochwerƟges Konzept. Es zeichnet sich speziell durch die 
hohe Aussenraumqualität mit diversen Begegnungszonen  
aus.

Bezüglich Anzahl Wohnungen und dem Verhältniss von 

HauptnutzŇäche zu GeschossŇäche ist das Projekt leicht 
überdurchschniƩlich.

Der Projektvorschlag basiert auf einer äusserst präzisen 
Analyse des Standorts und zeichnet sich durch seine klare 
Haltung im Umgang mit der Adressierung des Areals aus. 
Die Wiederaufnahme einer direkten InterakƟon mit dem 
Strassenraum stellt einen Mehrwert sowohl für das Areal 
als auch für das Dorf dar. Bedauerlicherweise setzt sich 
dieser direkte Ansatz im Inneren der Gebäude nicht kon-
sequent fort. Die dunklen Erschliessungsräume und die 
überwiegend einseiƟg orienƟerten Wohnungen spiegeln 
nicht die Qualitäten des städtebaulichen Konzepts wider.
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SituaƟonsplan

Ansicht Südwest

Ansicht Nordost
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Visualisierung

Visualisierung
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Grundriss Erdgeschoss mit Umgebung

Grundriss 1.OG

Grundriss 2.OG
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Grundriss 3.OG

Grundriss UG

SchniƩ längs zur Zürcherstrasse
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Erdgeschoss Variante A1 mit Gewerbe    Obergeschoss Variante A1 Anordnung

Wohnungstypen

Wohnungstypen



35

Visualisierung

Analyse StrassenproĮl und städtebauliche Konzeptskizze
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FassadenschniƩ und -ansicht

StaƟsches System A1   StaƟsches System A2/A3



37

LängsschniƩ Hof A1/A2

LängsschniƩ A1

Südosƞassade A1
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Team Fischer Architekten AG
2. Rundgang

Architektur

Fischer Architekten AG 

Binzstrasse 23 

8045 Zürich

Simon Edelmann, Georgios Kapsalidis, Camilla Rossi, Liam 

Buīat, Adriel Graber

LandschaŌsarchitektur

BÖE Studio 

Luisenstrasse 29 

8005 Zürich

Anna Schwarz, Johannes Heine

Weitere beigezogene Fachplanungsbüros

Kuster + Partner AG 

Badenerstrasse 144 

8004 Zürich

Marco Kuster
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Die Verfassenden schlagen vier, sich leicht abdrehende Bau-

körper vor, die mit einer zentralen Wegverbindung vorbunden 
werden. Die Häuser stehen giebelseiƟg zur Strasse und nä-

hern sich durch volumetrische Versätze der Massstäblichkeit 
der unmiƩelbaren Umgebung. Einzig der Kopĩau am Orts-

eingang weist keinen Versatz auf und akzentuiert durch die 

zwei zusätzliche Volleschosse und einem Ňache Schrägdach 
den erwünschten AnkunŌsort. Um einen gemeinschaŌlich 
nutzbaren Freiraum zu erhalten, bleibt ein Baukörper gegen 
Süden zurückversetzt. Der resulƟerende zentrale Siedlungs-

raum wird begrüsst, dennoch erscheint die eingekürzte Zeile 
als Lücke in der Bebauungsstruktur und vermag aus ortsbau-

licher Sicht nicht vollends zu überzeugen. 

Gegen den Dorfausgang entsteht ein kleiner Platz, zur Zür-

cherstrasse wird ein grüner Gürtel mit Fahrradstellplätzen 
ausgewiesen. Um die Gebäude Įnden sich private Gärten. Der 
hohe Anteil an Privatgärten wurde vom Beurteilungsgremium 

kontrovers diskuƟert. Sie erscheinen zu gross und die dazwi-
schenliegenden Wegverbindungen zu klein. 

Die miƩlere Erschliessungsachse wird als wichƟges Element 
des Freiraums gelesen. An dieser beĮnden sich der Parkplatz, 
der Spielbereich, der GemeinschaŌsraum oder auch die Haus-

eingänge. Die Achse endet im kleinen Platz zur Kreuzung Zür-
cher-/Umfahrungstrasse. Die zentrale Erschliessungsachse 
wirkt ordnend und zugleich verbindend, was dem Freiraum 
und der Erschliessung eine gewisse Ruhe verleiht. Gleichwohl 
sind die beiden Anfangs- und Endpunkte eine der Schwächen 
des Konzeptes. Der wichƟge im Westen des Areals als AuŌakt 
von der Dorfseite her ist als einem Parkplatz nicht befriedi-
gend gestaltet. Der kleine Platz an der Kreuzung Zürcher-/Um-

fahrungstrassekann an dieser Lage kaum als angenehmer und 

idenƟtätssƟŌender Ort gelesen werden, zu gross scheinen die 
Belastungen durch den Strassenraum. 

Volumetrisch markante Treppenhäuser zeichnen die Haus-

eingänge und werden über kurze Abzweiger ab der Rue In-

terieure erreicht. Geräumige Eingangshallen führen zu zwei- 
bis dreispännigen Erschliessungen. Innerhalb der einfachen 
Gebäudestruktur werden unterschiedliche Wohnungstypen 
angeboten. Sie sind gut geschniƩen und oīerieren unter-
schiedliche Wohn- und KüchensituaƟonen. In unmiƩelbarer 
Nähe zur Lärmquelle der Zürcherstrasse beĮnden sich durch-

gesteckte Wohnungen. Loggien zur Straße hin beleben die 
Giebelfassaden und bringen Licht in die angrenzenden Bade-

zimmer und Küchen - ein interessanter Ansatz für die Heraus-

forderung der Lärmausrichtung. Nach Süden erschliessen die 
Treppenhäuser auf eĸziente Art und Weise jeweils drei Woh-

nungen, wobei die Wohnungen am Kopf der Gebäude über 
Eck organisiert sind und schöne auf eine Loggia ausgerichtete 
Küchen aufweisen. Das Gebäude am Ortseingang weist als 
einzige Zeile Balkone anstelle Loggien aus. Die Privatsphäre 
dieser Aussenräume ist kriƟsch, zudem resulƟeren lange und 
enge Wohnräume in diesem Bereich. Insgesamt sind die pri-
vaten Aussenräume der Wohnungen in den Obergeschossen 
etwas zu knapp bemessen. Die Dachwohnungen werden über 
grosse EinschniƩe und Dachauĩauten belichtet. Diese wur-
den im Modell nicht dargestellt und erscheinen unruhig. Das 
Untergeschoss ist sehr eĸzient organisiert und ermöglicht 
viel nicht unterbauten Aussenraum. Das Projekt weist zu we-

nige Veloabstellplätze aus, die meist nicht überdacht vorgese-

hen wurden. Eine Anordnung näher bei den Hauseingängen 
wäre wünschenswert.

Im Bereich NachhalƟgkeit ist das Projekt hochwerƟg und 
zeichnet sich speziell in der klar strukturierten inneren Er-
schliessung und hohen Nutzungsdichte aus. Zudem sind die 
Wohnungen mit klaren Grundrissen und strikter Systemtren-

nung angeordnet.

Das Projekt verfügt klar über die höchste Anzahl an Wohnun-

gen und ist wirtschaŌlich maximal opƟmiert. Einerseits wird 
die maximale Ausnützung vollständig ausgenutzt, anderer-
seits sind die durchschniƩlichen WohnŇächen im Vergleich 
am kleinsten und es werden keine GewerbeŇächen vorgese-

hen. Das Verhältniss von HauptnutzŇäche zu GeschossŇäche 
ist durschniƩlich.

Der sorgfälƟg bearbeitete Vorschlag überzeugt durch eine 
Vielfalt an gut funkƟonierenden Wohnungen. Die Setzung 
der Baukörper mit dem gemeinschaŌlichen Aussenraum im 
Süden und der zentralen Wegverbindung hat viel PotenƟal, 
vermag aber durch die entstehende Lücke in der vorliegen-
den Form auf ortsbaulicher Ebene nicht zu überzeugen. 
Anfangs- und Endpunkt der wichƟgen Haupterschliessung 
werfen Fragen bezüglich Adressierung auf. Die Rue Interieu-
re ist schlussendlich nicht konsequent entwickelt.
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SituaƟonsplan

LängsschniƩ Zürcherstrasse
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Visualisierung

Visualisierung
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Dachgeschoss

Grundriss Regelgeschoss
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LängsschniƩ

QuerschniƩ

Grundriss Untergeschoss
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Wohnungstypen
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Visualisierung

FassadenschniƩ und -ansicht
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Team SPPA Architekten AG
1. Rundgang

Architektur

SPPA Architekten AG 

Sihlamtsstrasse 10 

8001 Zürich

Beat Graf, Jan Erismann

LandschaŌsarchitektur

Rosenmayr LandschaŌsarchitektur GmbH BSLA 

Albulastrasse 39 

8048 Zürich

MaƩhias Rosenmayr, Josua Wieringa

Weitere beigezogene Fachplanungsbüros

B3 Kolb AG 

Katharina-Sulzer-Platz  4 

8400 Winterthur

MaƩhias Burger, Mario Marty

GAE Gartenmann Engineering AG 

Cysatstrasse 23A 

6004 Luzern

Aƫla Gygaxc, Andrea Schwegler

Ansicht aus Osten 
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Im vorliegenden Projektvorschlag fehlt es an einer klaren 
städtebaulichen Vision. Der Ansatz beschränkt sich lediglich 
auf die gleichmässige Anordnung von vier nahezu idenƟschen 
Gebäudekörpern. Die addiƟve Abfolge der Häuser führt zu 
idenƟsch gestalteten Zwischenräumen und unbesƟmmten 
Adressierungen. Die akzentuierende Geste des verglasten 
Treppenhauses beim Ortseingang ist unverständlich und wi-
derspiegelt die Unklarheiten bezüglich der städtebaulichen 
Absichten.

Im Ausdruck bleiben die Gebäude unspeziĮsch und der höl-
zerne Charakter wirkt aufgesetzt. Zur Zürcherstrasse er-
scheinen die geschlossenen Fassaden abweisend.

Der Freiraum wird als einfacher und aufgeräumter Vorschlag 

verstanden. Im Süden wie im Norden wird viel Infrastruktur 
angeordnet, ein hoher Anteil an ErschliessungsŇächen und 
privaten Freiräumen lassen nur noch kleinste Bereiche im Sü-

den für eine gemeinschaŌlich Nutzung des Aussenraumes zu. 
Eine nachvollziehbare Hierarchie der Aussenräume wird ver-
misst und er Freiraum wirkt wenig idenƟtätssƟŌend. Der ge-

wünschte ortsbauliche AuŌakt bei Haus A1 an der Kreuzung 
Zürcherstrasse/Umfahrungsstrasse ist unklar.

Die vorgeschlagene Tiefgarage ist sehr Ňächenintensiv und 
die angebotene Substratüberdeckung von 40 bis 100 cm 
nicht geeignet für ein nachhalƟges Begrünungs- und Wasser-
managementkonzept.

Die Adressierung der einzelnen Häuser erfolgt über die Zwi-
schenräume zwischen den Gebäuden. Die Zugänge zu den 
Treppenhäusern sind sehr knapp bemessen und lassen eine 
einladende Geste vermissen. Trotz der geringen GebäudeƟe-

fe sind die meisten Wohnungen einseiƟg ausgerichtet, was 
eine natürliche BelüŌung durch QuerlüŌung in der Nacht un-

möglich macht.

Das Projekt weist die geringste Anzahl an Wohnungen auf, 
was auf die zu hohe Anzahl an grossen Wohnungen zurück-

zuführen ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass es das beste 
Verhältnis von HauptnutzŇäche zu GeschossŇäche aufweist.

Das Projekt ist in Bezug auf die NachhalƟgkeit ein zwar abge-

rundetes aber nicht konsquentes Konzept. Stärken sind das 
klar deĮnierte Erschliessungskonzept und die klar struktu-

rierten Wohnungsgrundrissen.

Aufgrund der fehlenden städtebaulichen Vision erscheint 
das Projekt zu wenig ortsspeziĮsch. Leider wird es den ho-
hen Anforderungen insbesondere bezüglich Städtebau, ar-
chitektonischem Ausdruck, Freiraumgestaltung und Nach-
halƟgkeit nicht gerecht.
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Ansicht Nord

Erdgeschoss mit SituaƟon

SchniƩ Ost - West

Ansicht Süd
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Visualisierung

Visualisierung
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Grundriss Erdgeschoss

Grundriss Regelgeschoss

Grundriss Dachgeschoss
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Grundriss Untergeschoss

Ansicht Ost B1

Ansicht Ost B2-3
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Wohnungstypen B4

Wohnungstypen B2-3
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Ansicht West

Wohnungstypen B1

SystemschniƩ Fassade



54

Visualisierung
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PLANAR	 AG	FÜR	RAUMENTWICKLUNG
Gutstrasse 73, 8055 Zürich, 044 421 38 38

info@planar.ch, www.planar.ch


